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Mitgesellschafter versuchen mit einer

Beschwerde das OVG-Urteil zu kippen

Sierksdorf. Die Rückabwicklung
der 2005 vollzogenen Teilprivatisie-
rung der Abfallentsorgung in Ost-
holstein verzögert sich. Der damals
bei der ZVO Entsorgung GmbH ins
Boot geholte Mitgesellschafter will
das Urteil des Oberverwaltungsge-
richts (OVG) Schleswig nicht ak-
zeptieren. Auf seinen Wunsch leg-
te der Zweckverband Ostholstein
(ZVO) fristwahrend Beschwerde
dagegen ein, dass keine Revision
zugelassen wurde. Das teilte der
ZVO den LN auf Anfrage mit.

Das OVG-Urteilvom 10. SePtem-
ber gab derl-Ausschlag dafür, dass
der ZVO die Abfallentsorgung wie-
der homplett übemehmen will Die
Rictiter hatten zwei Klagen gegen

mtißigverworfen. Ne-
ben d'em ZVO als Mehrheitsgesell-
schaJter ist die NAD GmbH & Co
KG mit 49,9 Prozent an der Entsor-
gnrngstochter beteiligrt. AJs Reakti-
on auf das Urteil hatte ZVO-Ver-
bandsvorsteherin Gesine Stroh-
meyer den Rückkauf der Anteile
angektindigt. Doch der Partner will
dfenbar nicht ohne weiteres einwil--
ligen.

Hinter NAD stehen zwei große
private Entsorger: die Nehlsen
GmbH & Co. KG aus Bremen
(74,8 Prozent) und dps Untemeh-
men Otto Dömer a'us Hamburg
{25,2 Prozenl). Das ursprtinglich
ebenJalls zur Bietergemeinschaft
gehörende Bauuntemehmen Al-
pen aus Neustadt/Holstein ist nicht
mehr dabei. ZVO-Sprecherin Ni-
cole Buschermöhle erklärte, unab-
hängig von der Beschwerde habe
der Zweckverband Gespräche mit

bestätigt. Vor allem gg lWir sind zurzeit
aber hatten sie die in GeSpräChen und
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schreibängderMüI- vereinbart."
sparte als nichtrecht- ZV0-Partner Nehlsen GmbH

dem Geschäftspartner aufgenom-
men. ,,Aps Grtinden der Faimess"
könnten zu den Inhalten aber kei-
ne Angaben gemacht werden.
Auch bei Nehlsen hieß es nur
knapp:,,Wir sind zurzeii in GesPrä-
chen und haben Stillschweigen ver-
einbart. " ZVO-Chefin StrohmeYer
hatte sich bei der Ankündigung,
die Anteile zurückkaufen zu wol-
len, optimistisch gezeigt. Man set-
ze auJ Realismus und Pragmatis-
mus beim Partner NAD.

Über die Beschwerde gegen die
nicht zugelassene Revision muss
das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig entscheiden. OVG-SPre-
cher Ulrich Seyffert bestätigte den
Beschwerde-Eingang gegen alle

drei Entscheidungen
für den 14. Oktober.
Die Begründung lie-
ge aber noch nicht
vor. Frist dafür ist der
18. November. Wird
den Beschwerden
stattgegeben, kommt

kräftig.
Beschwerden gegen versagte Re-

vision werden eher abgelehnt als 
,

anerkannt. Stattgegeben wird ih-
nen meist, wenn einer Entschei-
dung gmrndsätzliche Bedeutung zu-
kommt oder von einer Rechtsnorm
abgewichen wurde. Danach sieht
es beim ZVO-UrteiI nicht aus. Die
Beteiligung, an der ZVO Entsor-
gung GmbH ist lukrativ. Sie,, konn-
te das Geschäftsjahr 2014 operativ
wie auch wirtschaItlich sehr erfolg-
reich gestalten", heißt es im
ZVO-Untemehmensbericht 201 4.

Der Überschuss wird wie 2013 mit
2,3 Millionen Euro angegeben. Zu
den guten Zahlen trug im wesentli-
chen die kommunale Aufgabe der

es zu einem neuen Verfahren beim
Bundesverwaltungsgericht. Bei Ab-
lehnung ist das OVG-Urteil rechts-
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